
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Christian Jung, Frank Sitta,
Torsten Herbst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/25968 –

Lärmschutz an Bahntrassen in Baden-Württemberg

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit steigendem Bahnverkehr steigt häufig auch die Lärmbelastung für die An-
wohner von Bahntrassen. Zwar wurde diesbezüglich bereits vieles unternom-
men, allerdings gibt es auch in Baden-Württemberg weiterhin einzelne Kon-
fliktlagen bezüglich des Lärmschutzes.

Für Lärmschutz und Lärmminderung gibt es unterschiedliche Maßnahmen, 
beispielsweise Lärmschutzwände, Schallschutzfenster oder Flüsterbremsen, 
um die Umgebungsbelastung gezielt zu reduzieren. Getroffene Maßnahmen 
müssen dabei einer Kosten-Nutzen-Rechnung entsprechen. Im Jahr 2009 be-
kannte sich die Bundesregierung im Rahmen des Nationalen Verkehrslärm-
schutzpakets II dazu, den Schienenlärm bis 2020 bundesweit zu halbieren 
(https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/umwelt/laerm-und-laermschutz-b
ahn/).

 1. Wie viele Kilometer Lärmschutzwände an Bahntrassen gibt es aktuell in 
Baden-Württemberg (bitte nach Schienenstrecken aufschlüsseln)?

 2. Wie viele Kilometer Lärmschutzwände an Bahntrassen wurden in den 
vergangenen fünf Jahren in Baden-Württemberg errichtet?

 3. Wo wurden in den vergangenen fünf Jahren Lärmschutzwände an Bahn-
trassen in Baden-Württemberg errichtet (bitte aufschlüsseln)?

 4. Durch wen wurden in den vergangenen fünf Jahren Lärmschutzwände an 
Bahntrassen in Baden-Württemberg errichtet (bitte aufschlüsseln)?

 5. Wie hoch belaufen sich die Kosten für diese Maßnahmen, und wie hoch 
ist der Anteil des Bundes an der Finanzierung (bitte nach Gesamtkosten 
und zugesagten sowie ausgezahlten Mitteln des Bundes aufschlüsseln)?
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16. Welche Anreize für die Minimierung des Eisenbahnlärms in Baden-
Württemberg gibt es seitens des Bundes?

Die Fragen 1 bis 5 und 16 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.
Die Bundesregierung und die Deutsche Bahn AG (DB AG) haben das Ziel, den 
Schienenlärm in Deutschland weiter zu senken. Bis zum Jahr 2030 soll die 
Hälfte der Anwohner an Bahnstrecken entlastet werden. So soll die Akzeptanz 
der Menschen für das Verkehrsmittel Bahn gesteigert werden, damit mehr Ver-
kehr auf die klimafreundliche Schiene verlagert werden kann.
Vorhaben der Lärmsanierung umfassen dabei sowohl aktive (z. B. Schallschut-
zwände) als auch passive (z. B. Schallschutzfenster) Maßnahmen. Der Bund fi-
nanziert Lärmschutzmaßnahmen sowohl im Rahmen des Bedarfsplans (Lärm-
vorsorge) als auch im Rahmen des Bestandsnetzes (Lärmsanierung).
Im Mittelpunkt steht die Lärmminderung an der Quelle durch Umrüstung der 
Bestandsgüterwagen auf lärmarme Bremstechniken. Informationen finden sich 
im Internet (abrufbar unter: www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/schiene-la
erm-umwelt-klimaschutz/laermvorsorge-und-laermsanierung.html; https://grue
n.deutschebahn.com/de/strategie/strategie-laermschutz).
Seit der Einführung des Lärmabhängigen Trassenpreissystems (LaTPS) im Jahr 
2012 galt der Grundsatz, dass laute Züge mehr zahlen als leise. Die Umrüstung 
auf leise Bremssohlen wurde vom Bund mit 152 Millionen Euro gefördert.
Seit Beginn des Netzfahrplans 2020/2021 gilt das im Schienenlärmschutzgesetz 
geregelte Fahrverbot für laute Güterwagen. Der Betrieb von Güterwagen, die 
nicht den Grenzwerten der Technischen Spezifikation Interoperabilität Lärm 
(TSI Noise) entsprechen, ist auf dem deutschen Schienennetz seit dem 13. De-
zember 2020 grundsätzlich untersagt.
Mit Stand 21. Januar 2021 wurden nach Auskunft der DB AG durch die Lärm-
sanierung insgesamt rund 119,3 km Schallschutzwände in Baden-Württemberg 
errichtet. In den vergangenen fünf Jahren waren es durch Lärmsanierung ca. 
25,6 km Schallschutzwände.
Circa 172 km Schallschutzwände wurden bis 31. Dezember 2020 im Rahmen 
der Lärmvorsorge errichtet. In den vergangenen fünf Jahren waren es ca. 3,4 
km Schallschutzwände. Der Gesamtbestand an Schallschutzwänden in Baden-
Württemberg zum Ende 2020 betrug somit ca. 291 km. Es wird auf die Anla-
gen 1 und 2 verwiesen.
Für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 wurden für die Bedarfsplanvorhaben 
Karlsruhe – Basel und Wendlingen – Ulm für Lärmschutzmaßnahmen insge-
samt 23,71 Millionen Euro an Bundesmitteln verausgabt.
Bei der Lärmsanierung finanziert der Bund entsprechend der Richtlinie zur För-
derung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen 
der Eisenbahnen des Bundes die zuwendungsfähigen Kosten der aktiven Maß-
nahmen vollständig, die der passiven Maßnahmen zu 75 Prozent. Für die 
Planungs- und Verwaltungskosten wird ein Zuschlag von 18 Prozent auf die zu-
wendungsfähigen Baukosten gewährt. So wurden in Baden-Württemberg für 
die Lärmsanierung in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 45,17 Mio. Euro 
(40,93 Mio. Euro aktiv; 4,24 Mio. Euro passiv) investiert. Es wird auf die An-
lage 3 verwiesen.
Die DB AG informiert über den aktuellen Stand der Maßnahmen auch für 
Baden-Württemberg (abrufbar unter: https://laermsanierung.deutschebahn.com/
startseite.html).
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 6. Wie lange dauern nach Kenntnis der Bundesregierung Planfeststellungs-
verfahren für die Errichtung von Lärmschutzwänden im Durchschnitt?

Nach Auskunft des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) lag für Baden-Württem-
berg die durchschnittliche Dauer eines planrechtlichen Zulassungsverfahrens 
für Schallschutzwände bei rund 15 Monaten.

 7. Wie lange dauerten nach Kenntnis der Bundesregierung in Baden-Würt-
temberg Planfeststellungsverfahren für die Errichtung von Lärmschut-
zwänden in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt?

Nach Auskunft des EBA lag für Baden-Württemberg die durchschnittliche 
Dauer von Planfeststellungsverfahren für die Errichtung von Lärmschutzwän-
den bei rund einem Jahr – auf der Basis der verfügbaren Daten für die zurück-
liegenden fünf Jahre.

 8. Mit welchen Parametern wird über die Errichtung neuer Lärmschutzwän-
de an Bahntrassen in Baden-Württemberg entschieden (bitte nach Para-
metern aufschlüsseln und erläutern)?

Der Bund gewährt gemäß der Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen zur 
Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes (Förderrichtlinie 
Lärmsanierung) eine Förderung für Maßnahmen der Lärmsanierung.
Im Bereich der Lärmvorsorge finden sich die relevanten Grenzwerte in § 2 der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV).
Welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Einhaltung der genannten Grenz-
werte sicher zu stellen, ergibt sich aus den im Rahmen der Planung erstellten 
schalltechnischen Untersuchungen.

 9. Wie viele Kilometer Lärmschutzwände an Bahntrassen in Baden-
Württemberg sind aktuell in Planung oder Bau?

10. An welchen Bahntrassen befinden sich diese (bitte aufschlüsseln)?

11. Wann sollen diese jeweils fertiggestellt werden (bitte aufschlüsseln)?

12. Gab oder gibt es bisher Verzögerungen bei Planung oder Bau, und wenn 
ja, wo, und mit welchem Effekt auf Kosten und Fertigstellung (bitte auf-
schlüsseln)?

Die Fragen 9 bis 12 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Nach Auskunft der DB AG sind in Baden-Württemberg in Rahmen der Lärm-
sanierung 33 km Schallschutzwände in Planung bzw. im Bau. Es wird auf An-
lage 4 verwiesen.
Vergleichbare Einzelangaben für die Lärmvorsorge sind nach Auskunft der DB 
AG nicht möglich. Die erforderliche Länge der Schallschutzwände ergibt sich 
erst als Ergebnis des Planungsprozesses für die jeweilige Neu- oder Ausbau-
maßnahme.
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13. Wie viele Schallschutzfenster hat die Deutsche Bahn in den vergangenen 
fünf Jahren Anwohnern von Bahntrassen in Baden-Württemberg bezahlt 
(bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Nach Auskunft der DB AG wurden im Rahmen der Lärmsanierung in den ver-
gangenen fünf Jahren in Baden-Württemberg bei ca. 950 Wohnungseinheiten 
passive Maßnahmen umgesetzt. Hierfür wurden ca. 4,2 Mio. Euro an Bundes-
mitteln ausgegeben.
Im Bereich der Lärmvorsorge werden die passiven Maßnahmen erst seit 2019 
zentral erfasst. In den beiden Jahren 2019 und 2020 wurden in Baden-Württem-
berg an ca. 110 Wohneinheiten passive Maßnahmen umgesetzt.

14. Wie viele Anträge auf Kosten für Schallschutzfenster wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen fünf Jahren in Baden-
Württemberg gestellt sowie positiv oder negativ beschieden (bitte nach 
Jahren sowie insgesamt aufschlüsseln)?

Die passiven Lärmsanierungsmaßnahmen umfassen die schalltechnische Ver-
besserung aller Umfassungsbauteile eines Gebäudes. Dazu zählen Schallschutz-
fenster, Dachsanierungen und insbesondere der Einbau von schallgedämmten 
Lüftern.
Der Umfang der passiven Maßnahmen ist von der Dimensionierung etwaiger 
Schallschutzwände abhängig. Diese Maßnahmen können nicht unabhängig da-
von eingebaut und gefördert werden. Die Fördermittel des Bundes müssen vom 
Vorhabenträger immer für jeden Sanierungsabschnitt separat beantragt werden. 
Die Eigentümer aller förderfähigen Wohnungen und Gebäude werden je Sanie-
rungsabschnitt von der DB AG kontaktiert, um am Lärmsanierungsprogramm 
teilzunehmen. Seitens der DB AG werden keine dieser Anträge negativ be-
schieden. Es kann sich herausstellen, dass ausreichender Schallschutz vorhan-
den ist und somit z. B. nur Teilmaßnahmen wie schallgedämmte Lüfter einge-
baut und gefördert werden können.
Nach Auskunft der DB AG wurden seit Start des Lärmsanierungsprogramms in 
Baden-Württemberg insgesamt rund 8.000 Wohnungen mit passiven Maßnah-
men gefördert.

15. Welche weiteren Maßnahmen unternimmt die Deutsche Bahn zur Ver-
besserung des Lärmschutzes in Baden-Württemberg (bitte aufschlüsseln 
und erläutern)?

Nach Auskunft der DB AG wurden bis Ende 2020 alle 63.000 Güterwagen der 
DB Cargo AG mit Verbundstoff-Bremssohlen ausgestattet. Das Vorbeifahrge-
räusch von Güterwagen wird durch dieses leise Bremssystem um bis zu 10 De-
zibel (dB(A)) reduziert, was einer Halbierung des wahrgenommenen Lärms 
entspricht. Weiterhin ersetzt die DB Fernverkehr AG bis 2025 alle Rangierloks 
mit Dieselantrieb durch besonders leise und klimafreundliche Hybrid-
Rangierloks. Ebenso werden bis 2025 alle elektrischen Streckenlokomotiven, 
die dann für DB Cargo Deutschland unterwegs sind, mit leisen Bremssystemen 
unterwegs sein. Bis 2030 werden Dieselloks bestimmter Baureihen von DB 
Cargo Deutschland ausgemustert.
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17. Inwieweit werden Lärmschutzmaßnahmen bei der Reaktivierung von 
Bahntrassen in Baden-Württemberg eingeplant?

Lärmschutzmaßnahmen werden geplant und umgesetzt, wenn dies nach Bun-
des-Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit der Verkehrslärmschutzverord-
nung (16. BImSchV) erforderlich ist.

18. Wie viele Kilometer Lärmschutzwände mussten in den vergangenen zehn 
Jahren in Baden-Württemberg repariert oder ausgetauscht werden, und 
welche Kosten sind dadurch entstanden?

Nach Auskunft der DB AG ist eine Angabe in Kilometern nicht möglich, da je-
weils nur kleine Elemente instandgesetzt wurden. Für die Reparatur von defek-
ten Türen, zum Entfernen von Graffiti sowie zum Anbringen fehlender Beschil-
derung sind Kosten in Höhe von 170.000 Euro innerhalb der letzten 10 Jahre 
angefallen.

19. Hat die Bundesregierung nach eigener Ansicht die Ziele des Nationalen 
Verkehrslärmschutzpakets II insgesamt sowie für Baden-Württemberg 
erreicht?

Ja. Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 15 auf Bundestags-
drucksache 19/26329 verwiesen.
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